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Zitat von s3g4

Bei A13 ist Ende im g.D.

Was nicht stimmt. Du kannst als Grundschullehrer über die Stelle als Seminalschulrat bis zum
Oberschulamtsdirektor mit A16 aufsteigen - bleibst eigentlich (wegen der fehlenden 4
Studiensemester) im "gehobenen Dienst". Durch den "Rats"-Titel wirst du jedoch in den
Höheren Dienst erhoben. Was den meisten jedoch egal ist, solange das richtige Gehalt auf dem
Konto aufschlägt 
SL erhalten in Ba-Wü - entsprechende Schulgröße vorausgesetzt - A14
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